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Kiesel gebleichte Todtenbeine, der weiße Grund die große Todtenstraße,
auf welcher der Tod wandert mit den Todte» durchs Land nach der

dunkeln Ewigkeit". Zart und lieblich ist jenes Bild über Anna Ma-
reili in „Geld und Geist" : „Der Glanz der Züchtigkeit und Rein-
lichkett, in welchem das Mädchen gleichsam gebadet war, gab ihm
fast etwas Stolzes, daß keiner der Bursche, die da waren, sich an

ihn's machten". Scharf spricht sich Bitzius aus in „Anna Bäbi",
wenn er sagt: „Gar viele Frömmigkeit ist nichts als ein Sprühregen
bei vielem Staub; in den Boden dringt er nicht, sondern dämpft
eben nur den Staub, und wenn es feucht ist über dem Boden, so

schleicht eben dann das wüste Gewürm um so lieber hervor."
(Schluß folgt.)

AuS der Mathematik.
Zweite Aufgabe. Jemand läßt von der Höhe eines Thurmes

einen Stein herunterfallen und zählt an seiner Uhr genau 7 Sekunden,
bis derselbe unten angelangt ist. Einen wie großen Weg hat der

Stein in der letzten Sekunde zurückgelegt und wie hoch ist überhaupt
der Thurm?

Auflösung. Die Fallräume wachsen in den einzelnen Sekun-

den, wie die ungeraden Zahlen. In der 1. Sekunde fällt der Stein
15 Fuß tief. Die 7. ungerade Zahl ist 13, folglich fällt der Stein
in der 7. Sekunde 13 mal 15 oder 195 Fuß tief.

Die Fallräume von Anfang an gerechnet, wachsen, wie die Qua-
drate der Fallzeiten. Das Quadrat von 7 ist 49 ; in der 1. Sekunde

fällt der Körper 15 Fuß tief und in 7 Sekunden, dem Fallgesetz ge-

mäß, 49 mal 15 oder 735 Fuß tief. Also wäre der Thurm 735

Fuß hoch, vorausgesetzt, daß es überhaupt solche hohe Thürme gebe.

Mittheilungen.
Bern. Verhandlungen der Vorsteherschaft der

Schulsynode, vom 26. Dezember. Anwesend: Alle mit Aus-
nähme von Herrn Lehner.

1) Die Vorschläge des Präsidiums in Betreff des Müller-
schen Antrages an der Synode werden genehmigt. Nach den-
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selben soll die Erziehungsdirektion, allfällig in Verbindung mit der

gemeinnützigen Gesellschaft, ersucht werden, einen Preis von mindestens

300 Fr. über die beste, vorzugsweise in brieflicher oder erzählender

Form gemachte Bearbeitung des Themas : „Ueber die Erziehung,
wie sie sein sollte" auszuschreiben. Die Schrift darf 12 Bogen
nicht übersteigen und die allfälligen Eingaben würden seiner Zeit
durch ein von der Erziehungsdirektion, der gemeinnützigen Gesellschaft
und der Schulsynode ernanntes Preisgericht beurtheilt werden.

2) Diskutirung eines Besoldungsprojektes »lach Vorlagen der

hiefür besonders bezeichneten Kommission, welche diese Angelegenheit
mit Energie an die Hand genommen und einen Plan ausgearbeitet

hat, der — wenn seine Durchführung gelingen sollte — dem Lehrer-
stände eine in ökonomischer Hinsicht würdigere Stellung als das bis-
herige Gesetz anweisen würde. Das Eigenthümliche des Projektes*)
besteht darin, daß 6 Klassen von je 5 zu 5 Jahren mit 500, 600,
700, 800, 900 und 1000 Fr. Besoldung (ohne die gesetzlichen

Nutzungen) aufgestellt werden, wobei der Staat — eine Art Pensio-

nirungssystem älterer kränklicher Lehrer inbegriffen — etwa 60000

Fr., die Gemeinden für jede Schule 70 Fr. (350 statt nur 280 Fr.)
in baar und die Eltern per Kind 1 Fr. Schulgeld mehr als bis-
her zu zahlen hätten.

3) Vorlage eines Planes zu einer Schulstatistik in 10 Theilen,
enthaltend: Allgemeine, finanzielle Verhältnisse, Schul-
güter, Besoldung swesen,Lehrerpersonal, Schulhäuser
und Schuleinrichtungen, Schulen und Schüler, Lehr-
Mittel und Unterricht, Schulzeit, Schulbesuch und
Schulkommissionen. Es wird beschlossen, diese organisatorischen
Vorarbeiten einstweilen bei den Mitgliedern cirkuliren zu lassen.

— Der Regierungsrath ist in den Antrag der Erziehungsdirekion,
beim Großen Rathe auf eingelangte Eingaben eine Auslegung des §
16 des Schulgesetzes vom 1. Dezember 1360 in dem Sinne zu be-

antragen, daß den Anzeigen der Schnlkommissionen wegen Schulun-
fleiß unbedingte Beweiskraft zuerkannt werde, daß dagegen nachträg-
liche, der Anzeige widersprechende Entschuldigungen an die Schulkom-

*) Wir werden dasselbe dem Wortlaute nach in der nächsten Nummer zur
Kenntniß unserer Leser bringen. Die Redaktion.
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Missionen zu nochmaliger Untersuchung zurückzuweisen seien, nicht ein-

getreten.

Besoldnngs Wesen. Einer Uebersicht des „Tagblattes der

Stadt Baden" entnehmen wir folgende Notizen über Lehrerbesol-

düngen.

Da steht von allen Schweizerkantonen, wenn man von den

größern Städten absieht, Baselland als wahrer Musterstaat obenan.

Im Baselbiet erhält ein Lehrer: u) Von der Gemeinde eine anstän-

dige Wohnung für eine Familie, meist mit kleiner Scheuer und Stal-
lung, zwei Jncharten gutes Pflanzland, zwei Klafter 4 Fuß langes

Holz und 260 Reiswellen, unentgeldlich zum Haus geführt (die Reis-
wellen bestimmt zur Heizung des Schulzimmers). Dazu erhält er au
baarem Gelde Fr. 700. Daran zahlen b) die Schulgenossen ein jähr-
liches Schulgeld von Fr. 3. 60 für einen Alltagsschüler und Fr. 1. 80

für einen Repetirschüler, und das klebrige legt o) der Staat zu, bis
es Fr. 700 ausmacht. Viele Gemeinden zahlen zudem ihren Lehrern
eine Extrazulage. Das macht an Geldwerth seine Fr. 1050—1100
und mehr.

Im Kanton Zürich erhält ein Lehrer freie Wohnung, eine halbe
Juchart Pflanzland dabei, zwei Klafter dürres Brennholz unentgeldlich

zum Haus geliefert, oder für alles das eine gute Geldentschäbigung,
dann an baarem Gelde in den ersten vier Dienstjahren Fr. 520 und

dazu die Hälfte Schulgeld. Das ganze Schulgeld ist Fr. 3 von
einem Alltagsschüler und Fr. 1. 50 von einem andern Schüler. Lehrer
über vier Dienstjahre erhalten baar Fr. 700 und die Hälfte Schul-
geld; dann erhält jeder eine Altersznlage, vom 13. bis 18. Dienst-
jähr jährlich Fr. 100 mehr, vom 19. bis 24. Dienstjahr Fr. 200

mehr und vom 25. Dienstjahr an Fr. 300 mehr. Nach 30 Dienst-
jähren kam? ein Lehrer sich alsdann mit der Hälfte Besoldung in den

Ruhestand begeben.

Im Kanton Schaffhausen erhalten die Lehrer je nach den Schul-
klaffen Fr. 900 bis 1400 nebst Ruhegehalten; und so wären noch

viele Kantone, wie Solothurn, Thurgau u. a. zu nennen, die nebst

einer ordentlichen Geldbesoldung freie Wohnung, Holz und Pflanzland
geben.

In allen Staaten Deutschlands erhalten die Lehrer freie Woh-
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nung, meist mit Holz und Land, zudem an Geld z. B. in Würtem-

berg jetzt wenigstens st. 400 — Fr. 857, in Bayern fl. 350—500.
Selbst in Rußland bekommt ein Lehrer an Geld, Wohnung, Holz,
Korn, Mehl und Land Fr. 800—1100, in Polen Fr. 600 nebst

Wohnung und Holz, in Frankreich Fr. 700—900, in Holland fl. 400

nebst freier Wohnung.
— Die Sekundärschule in In ter laken zählt 112 Zöglinge;

als Weihnachts-Geschenk erhielt sie von einem ungenannten Geber

Fr. 7000.

Freiburg. Als Organ des Lehrervereiues der französischen

Schweiz erscheint hier seit 1. Januar ein Schulblatt, betitelt zl'Lcku-
outsur." Dasselbe erscheint monatlich zweimal, 1 Bogen haltend,
zu einem jährlichen Abonnemenrspreise von Fr. 5.

Solothurn. Das Comité des schweizerischen Lehrerve-
reins, bestehend aus den HH. Vigier, Schlatter, Fiala, Lang,
Feremutsch, hat für die künftige Versammlung, welche dieses Jahr
in Solothurn stattfinden wird, nachfolgende Sektionen und Fragen
aufgestellt, die wir im Auszuge mittheilen: 1) Sektion der Primär-
lehrer: Das Verhältniß der Realien zum Sprachunterricht. 2) Sek-
tion für Bezirksschulen: Wie können für solche Schulen nicht nur
wissenschaftlich, sondern auch pädagogisch tüchtige Lehrer herangebildet
werden? Ist es wünschenswerth, daß an einer höhern Schule der

französischen Schweiz ein Kurs für Heranbildung von Bezirkslehrern
errichtet werde? 3) Sektion für die Lehrer der ftanzösischen Schweiz:
Die Verhältnisse der Pensionate der französischen Schweiz. 4) Sektion

für Handwerkerschulen: Deren bisherige Leistungen und zweckmäßige

Organisation. 5) Sektion für landwirthschaftliche Schulen: Der
landwirthschaftliche Lehrstuhl am Polytechnikum oder Erweiterung
einer der bestehenden landwirtschaftlichen Schulen. 6) Sektion Ar-
menschulen: Sollen in dieselben wie bis dahin nur ganz verkommene

Knaben aufgenommen werden oder soll nicht auch braven Knaben,
deren Erziehung von Seite der Eltern vernachlässigt wird, der Ein-
tritt gestattet werden? 7) Sektion der Turnlehrer: Die Frage des

schweizerischen Turnlehrcrvereins. — Als allgemeine Frage wird be-

handelt: Vergleichung der Primarschulgesetzgebungen verschiedener Kan-
tone. Gleichzeitig mit dem Lehrerverein wird eine Ausstellung der

Lehrmittel für Primärschulen stattfinden.
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